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Antwort  
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des Abgeordneten Andreas Noack (SPD-Fraktion) 
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Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Waldbrandaufwen-

dungen  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung des Fragestellers: Im Haushaltsplan 2021 wurde der Titel 633 15 im Kapitel 
03 710 des Epl. 03 neu eingeführt und im Haushaltsplan 2022 wurde dieser Titel mit gerin-
geren Haushaltsansatz fortgeschrieben worden. Nach den Auswirkungen der massiven 
Waldbrände in den vergangenen Jahren hat das Land Brandenburg die Notwendigkeit er-
kannt, seine Kommunen hier finanziell zu unterstützen.  
Durch die trockeneren Sommer werden Großschadensereignisse, wie Waldbrände immer 
wahrscheinlicher, gefährlicher und schwieriger zu löschen und zu kontrollieren. Diese Be-
fürchtung hat sich bedauerlicherweise im Jahr 2022 bestätigt. Die technische Ausstattung 
ist durch die Auslieferung von 35 Waldbrandtanklöschfahrzeugen und Errichtung neuer 
Löschbrunnen (Wasserentnahmestellen) deutlich verbessert worden. Aufgrund der immer 
noch vorherrschenden Munitionsbelastung in vielen Gebieten Brandenburgs, ist die Auf-
gabe der Brandbekämpfung für die Einsatzkräfte an solchen Einsatzorten besonders 
schwierig und gefahrvoll wie es sich bei den Großschadenereignissen und den weiteren 
Wald -und Vegetationsbränden in diesem Jahr wieder betätigte. 

Frage 1: Welche Städte und Gemeinden haben bereits im Jahr 2021 und 2022 aus besag-
tem Titel im Haushalt des MIK Anträge auf finanzielle Unterstützung bei Waldbränden oder 
Großschadensereignissen gestellt? Bitte einzeln auflisten. 

zu Frage 1: Im Jahr 2021 wurden keine Anträge auf finanzielle Unterstützung bei Waldbrän-
den oder Großschadensereignissen gestellt. 

Im Jahr 2022 sind bisher folgende Anträge eingegangen: 

Antragsteller 
 

Zuwendungszweck Beantragte Summe 

Gemeinde Oberkrämer Waldbrandbekämpfung 
im Juni 2021 

104.130,00 Euro 

Amt Scharmützelsee Waldbrandbekämpfung 
im Juli 2022 

4.909,19 Euro 

Kreis Potsdam-Mittelmark Waldbrandbekämpfung 
im Juni 2022 

353.214,52 Euro 
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Frage 2: Für welche Art von Brand- und Katastrophenschutz wurden bereits Anträge be-
schieden und wie hoch waren im Einzelnen die finanziellen Zuwendungen?  

zu Frage 2: Die zur Frage 1 aufgeführten Anträge wurden bisher noch nicht beschieden. 

Frage 3: Ist bei diesem Haushaltstitel bei einer Überbeanspruchung des eingestellten Fi-
nanzvolumens eine Deckungsfähigkeit im laufenden Haushalt aus anderen Titeln im Haus-
halt gegeben? 

zu Frage 3: Bei dem Titel 633 15 handelt es sich um einen Fördertitel der Hauptgruppe 6, 
sodass gemäß § 5 Absatz 8 des Haushaltsgesetzes eine Verstärkung zu Lasten anderer 
Ansätze der Hauptgruppe 6 des Einzelplans 03 erfolgen kann.  

Mit Blick auf die Vielzahl und Intensität der Waldbrände in diesem Jahr ist aber damit zu 
rechnen, dass eine Verstärkung aus verfügbaren Mitteln des Einzelplans 03 nicht ausrei-
chend sein wird. Das Ministerium des Innern und für Kommunales hat aus diesem Grund 
bereits mit Schreiben vom 25. Juli 2022 beim Ministerium der Finanzen und für Europa einen 
Antrag auf Gewährung von überplanmäßigen Mitteln gemäß § 37 der Landeshaushaltsord-
nung angekündigt. Das Ministerium der Finanzen und für Europa hat die kurzfristige Unter-
stützung zugesagt.  

Im Rahmen der Landrätekonferenz am 2. September 2022 wurden die kommunalen Aufga-
benträger gebeten, die aus der Waldbrandsituation entstandenen Aufwendungen kurzfristig 
zu melden, damit die zusätzlich benötigten Mittel beantragt und noch in diesem Jahr ausge-
reicht werden können. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung des Fragestellers: Im Haushaltsplan 2021 wurde der Titel 633 15 im Kapitel 03 710 des Epl. 03 neu eingeführt und im Haushaltsplan 2022 wurde dieser Titel mit geringeren Haushaltsansatz fortgeschrieben worden. Nach den Auswirkungen der massiven Waldbrände in den vergangenen Jahren hat das Land Brandenburg die Notwendigkeit erkannt, seine Kommunen hier finanziell zu unterstützen. 

Durch die trockeneren Sommer werden Großschadensereignisse, wie Waldbrände immer wahrscheinlicher, gefährlicher und schwieriger zu löschen und zu kontrollieren. Diese Befürchtung hat sich bedauerlicherweise im Jahr 2022 bestätigt. Die technische Ausstattung ist durch die Auslieferung von 35 Waldbrandtanklöschfahrzeugen und Errichtung neuer Löschbrunnen (Wasserentnahmestellen) deutlich verbessert worden. Aufgrund der immer noch vorherrschenden Munitionsbelastung in vielen Gebieten Brandenburgs, ist die Aufgabe der Brandbekämpfung für die Einsatzkräfte an solchen Einsatzorten besonders schwierig und gefahrvoll wie es sich bei den Großschadenereignissen und den weiteren Wald -und Vegetationsbränden in diesem Jahr wieder betätigte.

Frage 1: Welche Städte und Gemeinden haben bereits im Jahr 2021 und 2022 aus besagtem Titel im Haushalt des MIK Anträge auf finanzielle Unterstützung bei Waldbränden oder Großschadensereignissen gestellt? Bitte einzeln auflisten.

zu Frage 1: Im Jahr 2021 wurden keine Anträge auf finanzielle Unterstützung bei Waldbränden oder Großschadensereignissen gestellt.

Im Jahr 2022 sind bisher folgende Anträge eingegangen:

		Antragsteller



		Zuwendungszweck

		Beantragte Summe



		Gemeinde Oberkrämer

		Waldbrandbekämpfung
im Juni 2021

		104.130,00 Euro



		Amt Scharmützelsee

		Waldbrandbekämpfung
im Juli 2022

		4.909,19 Euro



		Kreis Potsdam-Mittelmark

		Waldbrandbekämpfung
im Juni 2022

		353.214,52 Euro





Frage 2: Für welche Art von Brand- und Katastrophenschutz wurden bereits Anträge beschieden und wie hoch waren im Einzelnen die finanziellen Zuwendungen? 

zu Frage 2: Die zur Frage 1 aufgeführten Anträge wurden bisher noch nicht beschieden.

Frage 3: Ist bei diesem Haushaltstitel bei einer Überbeanspruchung des eingestellten Finanzvolumens eine Deckungsfähigkeit im laufenden Haushalt aus anderen Titeln im Haushalt gegeben?

zu Frage 3: Bei dem Titel 633 15 handelt es sich um einen Fördertitel der Hauptgruppe 6, sodass gemäß § 5 Absatz 8 des Haushaltsgesetzes eine Verstärkung zu Lasten anderer Ansätze der Hauptgruppe 6 des Einzelplans 03 erfolgen kann. 

Mit Blick auf die Vielzahl und Intensität der Waldbrände in diesem Jahr ist aber damit zu rechnen, dass eine Verstärkung aus verfügbaren Mitteln des Einzelplans 03 nicht ausreichend sein wird. Das Ministerium des Innern und für Kommunales hat aus diesem Grund bereits mit Schreiben vom 25. Juli 2022 beim Ministerium der Finanzen und für Europa einen Antrag auf Gewährung von überplanmäßigen Mitteln gemäß § 37 der Landeshaushaltsordnung angekündigt. Das Ministerium der Finanzen und für Europa hat die kurzfristige Unterstützung zugesagt. 

Im Rahmen der Landrätekonferenz am 2. September 2022 wurden die kommunalen Aufgabenträger gebeten, die aus der Waldbrandsituation entstandenen Aufwendungen kurzfristig zu melden, damit die zusätzlich benötigten Mittel beantragt und noch in diesem Jahr ausgereicht werden können.
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